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Überblick Hochwasserhilfen 2021 

 

 

 

 

 

Bundesland / Institution Programmname Kurzinformation Link 

 
Land NRW 
 
 
 
 
 
 

 
Soforthilfe in Höhe von 200 
Mio. Euro 

a) für Bürgerinnen und 
Bürger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) für gewerbliche Wirt-

schaft und freie Berufe 

 
 
 
zu a) Bürgerinnen und Bürger 

• Sockelbetrag von 1.500 
Euro / Haushalt sowie zu-
sätzlich 500 Euro für jede 
weitere Person im Haus-
halt (max. 3.500 Euro) 

• Voraussetzung: Wohnsitz 
in den Regierungsbezir-
ken Arnsberg, Düssel-
dorf, Köln und Betroffen-
heit vom Hochwasser am 
14./15.07.2021 

 
zu b) gewerbliche Wirtschaft 

• 5.000 Euro für jede be-
troffene Betriebsstätte für 
Räumung und Reinigung 

 
Antragsformulare und weitere Er-
läuterungen unter folgendem 
Link: 
 
https://www.land.nrw/de/soforthilfe 

 
Bürgertelefon Fluthilfe: 
0211 / 4684-4994 
 
 
 

 

https://www.land.nrw/de/soforthilfe
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oder provisorischen Wie-
deraufbau von Betriebs- 
und Geschäftseinrichtun-
gen 

• Antragstellung bei be-
troffenen Kommunen 

 

NRW.Bank NRW.BANK.Universalkredit   bis zum 31.12.2021 befristetes 
Angebot –  

• Darlehen mit besonders 
günstigen Zinssätzen ab 
0,01% und Höchstbeträ-
gen in der Regel bis 2 
Mio. € bei Laufzeitvarian-
ten bis 10 Jahre 

• Für gewerbliche Antrag-
steller 

• Finanziert z. B. Ersatzin-
vestitionen für durch Un-
wetter beschädigte Ma-
schinen oder Kosten für 
Aufräum- oder Reini-
gungsarbeiten 

 

https://www.nrwbank.de/de/die-
nrw-bank/dafuer-stehen-wir/un-
wetter-hilfe/ 
 

NRW.Bank NRW.BANK.Gebäudesanie-
rung 

– bis zum 31.12.2021 befristetes 
Angebot –  

• Darlehen mit besonders 
günstigen Zinssätzen von 
0,01% in allen Laufzeitva-
rianten 

https://www.nrwbank.de/de/die-
nrw-bank/dafuer-stehen-wir/un-
wetter-hilfe/ 
 

https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
https://www.nrwbank.de/de/die-nrw-bank/dafuer-stehen-wir/unwetter-hilfe/
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• Für private Wohneigentü-
mer 

• Finanziert die Instandset-
zung von unwetterbe-
dingten Schäden und 
hochwasserbedingte Auf-
räum- und Reinigungsar-
beiten an selbstgenutzten 
Wohnimmobilien sowie 
an deren Heizungsanla-
gen und Sanitärinstallati-
onen 

 

 
Bürgschaftsbank NRW 
 
 

 
Sofortmaßnahmen und Son-
derprogramm Hochwasser / 
Starkregen 

Sonderprogramm für kleine 
und mittlere Unternehmen in 
NRW, die durch Hochwas-
ser/Starkregen Schäden erlitten 
haben, deren Behebung nicht 
aus eigener Kraft bewältigt wer-
den kann. Das Programm läuft 
ab sofort, zunächst befristet bis 
zum 31.12.2021. Verzichtet wird 
auf das Bearbeitungsentgelt; 
übliche Provision ist reduziert. 
 
Tilgungsaussetzung bis zum 
30.06.2022 für bereits verbürgte 
Kredite. zu beantragen.  
 

 
www.bb-nrw.de/hochwasser 

http://www.bb-nrw.de/hochwasser
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Sparkasse Aachen Zinslose Sofortkredite für Ge-
schädigte 

Bis zu einem Gesamtkontingent 
von 50 Mio. Euro vergibt die 
Sparkasse Aachen bis zu 
50.000 Euro zinslose Sofortkre-
dite. Laufzeit max. 7 Jahre, Son-
dertilgungen sind jederzeit mög-
lich. 
 
Das Angebot richtet sich sowohl 
an Privathaushalte als auch an 
Gewerbetreibende. Es umfasst 
die Kosten für die Beseitigung 
der Hochwasserschäden, z.B. 
für Renovierung und Instand-
setzungen oder die Neuanschaf-
fung von Möbeln.  
 

Betroffene wenden sich an ihre 
Kundenberaterin oder ihren Kun-
denberater bei der Sparkasse 
Aachen. 

Aachener Bank (Genos-
senschaftsbank) 

zinsloser Sonderkredit  
 

Nutzbar zur Neuanschaffung 
von Hausrat und zur Sanierung 
der von Hochwasserschäden 
betroffenen Immobilien. Laufzeit 
7 Jahre, Sondertilgungen sind 
jederzeit möglich. 
 

Weitere Infos und Terminverein-
barung telefonisch unter 0241 
462-0 oder www.aachener-
bank.de 

Bayern Soforthilfe der Staatsregierung 
(insgesamt bis zu 50 Millionen 
Euro)  
 
 
 

Kabinett begrenzt die für die 
Hilfszahlungen berechtigten Re-
gionen auf die acht Landkreise 
Fürth, Kitzingen, Schweinfurt, 
Hof, Berchtesgadener Land, An-
sbach, Neustadt an der Aisch-

 
https://www.bayern.de/bericht-
aus-der-kabinettssitzung-vom-20-
juli-2021/ 
 

https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-20-juli-2021/
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-20-juli-2021/
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-20-juli-2021/
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• Soforthilfe „Haus-
halt/Hausrat“  

 
 

• Soforthilfe „Ölschäden 
an Gebäuden“  

 
 

• Für Unternehmen und 
Angehörige Freier Be-
rufe sowie für die Land- 
und Forstwirtschaft 
werden ebenfalls Sofort-
hilfen gewährt.  
 

• Bei drohender Exis-
tenzgefährdung wer-
den zudem Zuschüsse 
aus dem Härtefonds an 
Privathaushalte, Gewer-
bebetriebe, selbststän-
dig Tätige und Unter-
nehmen der Land- und 
Forstwirtschaft gewährt. 

• Die Staatsregierung un-
terstützt auch alle Bür-
ger, Gewerbetriebe, 

Bad Windsheim und Erlangen-
Höchstadt. 
 
Höhe bis zu 5.000 Euro je 
Haushalt (bei Versicherbarkeit 
Abschlag von 50 %). 
 
Höhe bis zu 10.000 Euro je 
Wohngebäude (bei Versicher-
barkeit Abschlag von 50 %). 
 
Die Staatsregierung beauftragt 
die jeweils zuständigen Ministe-
rien, auf dieser Grundlage spe-
zifische Richtlinien zum Vollzug 
der Hilfsprogramme zu erarbei-
ten. 
 
Hilfeleistungen je nach finanziel-
ler Leistungskraft der Geschä-
digten bis max. 100 %; keine 
Überkompensation 
 
 
 
 
 
Ihnen stehen bei drohender 
Existenzgefährdung ebenfalls 
Zuschüsse aus dem Härtefonds 
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selbständig Tätige so-
wie Unternehmen der 
Land- und Forstwirt-
schaft, die in ebenfalls 
vom Hochwasser be-
troffenen Gebieten Bay-
erns in eine Notlage ge-
kommen sind.  

 
 
 
 
 
 
 

zur Verfügung (Hilfeleistungen 
je nach finanzieller Leistungs-
kraft der Geschädigten bis max. 
100 %; keine Überkompensa-
tion, Versicherungsleistungen 
werden angerechnet. 

Rheinland-Pfalz Soforthilfe Für von Elementarschäden be-
troffene Personen 
keine Bedürftigkeitsprüfung, 
Spenden werden nicht berück-
sichtigt.  
 
Über die Kreise und kreisfreien 
Städte werden 1.500 Euro pro 
Haushalt inklusive einer Person 
als Sockelbetrag und 500 Euro 
für jede weitere zusätzliche Per-
son (Maximal 3500 Euro pro 
Haushalt) ausgezahlt.  
 

https://www.rlp.de/de/aktuel-
les/einzelansicht/news/News/de-
tail/land-stellt-soforthilfen-bereit-
verdoppelt-bundeshilfen-zusaetz-
lich-74-millionen-euro-pri-
vatspend/ 
 

https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/land-stellt-soforthilfen-bereit-verdoppelt-bundeshilfen-zusaetzlich-74-millionen-euro-privatspend/
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